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SACHVERHALT UND ANTRXGE 

I. Auf die europische Patentanrneldung 79 101 533.2, die am 

21. Mai 1979 unter Inanspruchnahine einer deutschen Priori-

tt vom 15. Juni 1978 angemeldet worden war, wurde am 

30. Dezember 1981 das europische Patent 7977 auf der 

Grundlage von zwölf Patentansprlichen (Verfahrensanspruchen 
1 bis 3 und SachansprUchen 4 bis 12) erteilt. 

II. Gegen die Patenterteilung legte die Einsprechende, ge-

stUtzt auf die Dokuznente: 

(1) DE-B- 1 256 841; 

(2) Zement-Kalk-Gips, Nr. 6, 1970, Seiten 277-284, 

(H. Hofer: "Das Brennen von Kalk im Gleichstrom-Re-

generativ-Schachtofen"); 
(3) Firmenschrift Maerz: "Der Gleichstrom-Regenerativ--

Kalkofen"; 

(4) DE-B- 1 214 590; 

(5) CH-A- 541 783; 

(6) DE-B- 1 252 850 

am 28. September 1982 fernschriftlich Einspruch em, der 

am 30. September 1982 schriftlich bestätigt wurde, und 

beantragte den Widerruf des Patents wegen mangeinder er-

finderischer Ttigkeit. 

111. Durch Entscheidung vom 21. November 1983 wies die Em- 

spruchsabteilung den Einspruch zurlick. Sie fUhrte dazu 

aus, der Gegenstand des Patents sei nicht nur - unstreitig - 

neu, sondern beruhe auch auf erfinderischer Tätigkeit. 

Bei dem in (1) beschriebenen Ofen handle es sich um eine 

aufwendige Ariordnung, die nicht zur Gattung der Ring-

schachtöfen gerechnet werden könne; in (2) eel von mm-

destens zwei nebeneinanderstehenden Schchten (im Gegen- 
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2 	 T 20/84 

satz zur patentgem13en Anordnung mit konzentrisch ange-

ordneten Ofenschchten) die Rede; (3) gehe Uber (2) nicht 

hinaus, und dabei handle es sich Uberdies nicht urn eine 

zweifelsfrej vor dem Prioritätstag öffentlich zugng1iche 

Schrift; und die weiteren Entgegenhaltungen seien nur hin-

sichtlich der Merkmale der UnteransprUche von Belang. 

Keine der Entgegenhaltungen offenbare einen Ringschacht-

ofen mit konzentrjschen 0fenschchten. 

Dem Patent liege die Aufgabe zugrunde, das Brennen von 

stUckigem Gut (Kalk oder dgl.) unter Verwendung von Ring-

schachtöfen und des an sich bekannten Prinzips der rege-
nerativen Vorwrmung sowie die genannten öfen selbst zu 
verbessern. Die Lösung des - damals - beanspruchten Ver-

fahrens habe ebensowenig nahegelegen wie die konstruktive 

Gestaltung des Ringschachtofens gemL3 - damaligem - An-

spruch 4, die die erfinderische Idee des Einsatzes von 

Ringschachtöfen im Regenerativverfahren vorausgesetzt 

habe. 

IV. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die 

Einsprechende durch schriftlich am 20. Januar 1984 be-

sttigtes Fernschreiben vom 19. Januar 1984 unter gleich- 

zeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen GebUhr Be-
schwerde erhoben und diese am 20. Mrz 1984 begrUndet. 

Dabei stUtzt sie sich nur noch auf (1) sowie auf die be-

reits im PrUfungsverfahren berUcksichtigten Dokumente 

(7) DE-C- 1 214 590, 

(8) DE-C- 1 281 111 und 

(9) DE-C- 1 157 133: 

Dokuinent (1) eel von der Einspruchsabteilung nicht richtig 

gewUrdigt worden. Insbesondere handle es sich beim dort 
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beschriebenen Ofen entgegen der Meinung der Einspruchsab-

teilung urn einen Ringschachtofen. 

Neben gewissen Anderungen in der Beschreibung hat die Be-

schwerdefUhrerin (Einsprechende) nur noch Widerruf des Pa-

tents im Umfange der VerfahrensansprUche (1 bis 3) bean-

tragt. Nachdem die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) 

inzwischen einen neuen, die VerfahrensansprUche nicht mehr 

enthaltenden Anspruchssatz vorgelegt hat, greift die Be-

schwerdefUhrerin das Patent nicht mehr weiter an, stimmt 

den Xnderungsvorsch1gen der Beschwerdegegnerin ausdrUck-

lich zu urid erk1rt eine mflndliche Verhandlung fUr nicht 

erforderlich (Schriftsatz vorn 22. Oktober 1984, letzter 
Sàtz). 

V. 	Die Beschwerdegegnerin verfolgt das Patent nach gewissen 

formalen Einwnden, die die Karniner mit Beseheid vom 

17. April 1985 erhoben hat, noch auf der Grundlage von 

fUnf PatentansprUchen weiter, deren erster folgenderma3en 

lautet: 

"Ringschachtofen mit im wesentlichen kreisförmigem Quer-

schnitt zum Brennen von stUckigem Brenngut, wie Kalkstein, 

Dolomit, Magnesit oder dergleichen, mit Beschickungs-, 

Vorwrm-, Brenn- und KUhlzone, einem koaxial angeordneten, 

unten of fenen rohrförmigen, nahe seinem oberen Ende an der 

Ofermkonstruktion aufgehngten Schachteinsatz, einem 

zwischen dern Schachteinsatz und der Ofenwandung gebil-

deten, zu einer oberhalb der Vorwrmzone angeordneten Be-

schickungsvorrichtung offenen Ringschacht, einem innerhaib 

des Schachteinsatzes gebildeten rohrförmigen Innenschacht, 

entlang der Brennzone in der Ofenwandung angeordneten 

BrenngaszufUhrungen und einer KUhlluftzufUhrung sowie 

einer Austrageanordnung am unteren Ofenende, 
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dadurch gekennzeichnet, dai3 der Schachteinsatz (12) oben 

offen jet, daI3 die Beschickungsvorrichtung eine Em-

richtung (38) zum wahl.weisen Aufgeben des Brenngutes in 

den Ringschacht (22) einerseits und in den Innenschacht 

(20) andererseits aufweist, wobei die Beschickungsvor-

richtung vOn der oben gelegenen EinfUllöffnung für das 

Brenngut gesehen aufeinanderfolgend mit vertikalem Abstarid 

angeordnet eine von der Ofenwandung nach schrg unten vor-

stehende erste Schüssel (30) mit einer ersten zentralen 

öffnung (32), eine zweite SchUssel (34) mit einer zweiten 

zentralen öffnung (36), einen darunter aliseitig nach 

schräg auen und unten verlaufenden, in den Ringschacht 

(22) mUndenden Bechickungsringraum (42), dessen Abrutach-

f1che (44) oben durch eine kreisförmige Mittelöffnung 

(40) begrenzt ist, eine unterhalb der Mittelöffnung (40) 

mit Abstand angeordnete dritte SchUssel (46) mit einer 

dritten zentralen öffnung (48), eine darunter angeordnete 

vierte SchUssel (52) mit einer in den Innenschacht (20) 

mflndenden vierten zentralen bffnung (54), eine zwischen 

einer die erste zentrale öffnung (32) gegen Brenngut ab-

dichtenden ersten und einer die Brenngutzufuhr aus der 

ersten SchUssel (30) zu der zweiten SchUssel (34) freige-

benden zweiten Stellung heb- und senkbare Beschickungs-

glocke (28), eine aus einer die zweite zentrale öffnung 

(36) im wesentlichen brenngutdicht absch1ieenden ersten 

Stellung in eine innerhaib des Voluznens der zweiten 

SchUssel (34) gelegene zweite Stellung anhebbare und in 

eine die Mittelöffnung (40) im wesentlichen brenngutdicht 

abdeckende dritte Stellung absenkbare Leitglocke (38), 

eine aus einer die dritte zentrale öffnung (48) brenngut-

und gasdicht verschlie3enden ersten in eine innerhaib des 

Voluniens der dritten SchUssel (46) gelegene zweite 

Stellung anhebbare erste Schleusenglocke (50) sowie eine 

aus einer die vierte zentrale öffnung (54) brenngut- und 

gasdicht verschliel3enden ersten in eine innerhalb des 
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Volurnens der vierten SchUssel (52) gelegene zweite 

Stellung anhebbare zweite Schleusenglocke (56) aufweist, 

wobei der Durchmesser der Mittelöffnung (40) dem Durch-

messer der zweiten zentralen bffnung ( 36) ist, da3 em 

erster Teil (18) der BrenngaszufUhrungen (18, 16) in den 

Ringschacht (22) und ein zweiter Tell (16) in den Innen-

schacht (20) inUnden; 

urid daB Innenschacht (20) und Ringschacht (22) regenerativ 

betreibbar sind." 

Sie beantragt Z urUckwei sung der Beschwerde und Aufrechter-

haltung des Patents auf der Grundlage des vorstehenden An-

spruchs 1 sowie der am 16. August 1984 vorgelegten neuen 

AnsprUche 2 bis 5; hilfsweise auf der 

Grundlage eines abgewandelten Anspruchs 1, der sich aus 

dem obigen bei Ersatz seiner beiden letzten Zeilen durch 

den SchlüB des erteilten Anspruchs 4, beginnend mit "und 

daB ..." in Spalte 10, Zeile 50, ergibt, sowie der er-

wähnten AnsprUche 2 big 5. Sie beantragt weiter hilfsweise 

für den Fall, daB die Kaminer keinern ihrer beiden Anträge 

folgen solite, inündliche Verhandlung. 

Zur Stlitzung ihrer Antrge macht die Beschwerdegegnerin 

geltend, der neue Anspruch 1 ergebe sich durch Zusammen-

fassung der erteilten AnsprUche 4 und 11 (falsch zitiert 

als Anspruch 7) und sei im Hinblick auf den erteilten An-

spruch 1 sowie Spalte 8, Zeilen 56 big 64, in Verbindung 

mit Figuren 1 und 2 formal zu1ssig. Sein Gegenstand gel 

unstreitig neu. Beim konstruktiv sonst Shnlichen Ofen ge-

m13 (7) bzw. (4) seien Innenschacht und Ringschacht nicht 

wahiweise mittels spezieller Vorrichtungen mit Brenngut 

beschickbar, noch sei bei ibm ein regenerativer Betrieb 

möglich. 
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Beim Ofen nach (1) sei der Innenschacht von mehreren 

Schchten umgeben, die oberhaib der KUhizone verbunden und 

regenerativ betreibbar seien. Die patentgemBe Merkmals-

kombination sei aus dem Stand der Technik nicht herleitbar 

und habe erfinderische Qua1itt. 

ENTSCHEI DUNGSGRUNDE 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

2. Der gemB Hauptantrag geltende Anspruch 1 steilt in grober 

Annherung eine Zusammenfassung der erteilten Ansprtiche 4 

und 11 dar. Die Anderung von 'axial" (Spalte 10, Zeile 30, 

erteilter Fassung) in "koaxial" (Zeile 4 des geltenden 

Anspruchs) rechtfertigt sich als Kiarstellung im Hinblick 

auf das Wort "konzentrisch" in Spalte 5, Zeile 29; die 

EinfUgung der Passage "nahe seinein ... aufgehängten" vor 

"Schachteinsatz" (Spalte 10, Zeile 31, erteilter Fassung 

bzw. Zeilen 5 bis 6 des geltenden Anspruchs 1) im Hinblick 

auf den weggefallenen erteilten Anspruch S. Weitere 

kleinere Anderungen redaktioneller Natur bedlirfen keiner 

Erläuterung. 

Eine umfangreiche Anderung gegenUber dem erteilten An-

spruch 4 besteht jedoch darin, dal3 dessen Schlui3,beginnend 

mit den Worten "und daB ..." in Spalte 10, Zeile 50, durch 

die beiden letzten Zeilen des geltenden Anspruchs 1 ("und 

daB ... betreibbar sind") ersetzt wurde. - Whrend sich 

die HinzufUgung der geltenden beiden letzten Zeulen unter 

Hinweis auf die inhaltsgleiche Passage "bei dem ... ver-

bunden werden" im weggefallenen erteilten Anspruch 1, 

Spalte 10, Zeilen 10 bis 13, rechtfertigen 1Bt, mui3 die 

Weglassung von mehr als neunzehn Zeilen aus dem breitesten 

verbliebenen Anspruch auf den ersten Buck ale eine im 
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Einspruchsverfahren nicht mehr zu1ssige Erweiterung von 

dessen Schutzberejch erscheinen (Artikel 123 (3) EPU). Es 

mag zwar zutreffen, was dahinstehen kann, daB das funk-

tionell formu].jerte Merkma]., wonach "der Innenschacht und 
der Ringschacht regenerativ betreibbar sind", der de-

taillierter ausgefUhrten Formulierung inhaitlich im we-

sentlichen entspricht, wonach "in einem ersten Betriebs-

zustand der Ringschacht mit Verbrennungsluft und aus-

schlieBlich die in den Ringschacht mUndenden Brenngaszu-

fUhrungen mit Brenngas beaufschlagbar sind, wobei der 

Innenschacht mit der AbgasabfUhrung in Verbindung steht" 

und wonach es sich "in einem zweiten Betriebszustand" urn-

gekehrt verh1t, mit den durch den Konsekutivsatz ("so daB 

von Spalte 10, Zeile 64, bis Spalte 11, Zeile 4, an-

gegebenen Folgen; doch komint man an der Tatsache nicht 

vorbei, daB durch den Wegfall der Worte "nahe seinem 

oberen Ende" nach "Ringschacht (22)" in Spalte 10, Zeilen 

52 und 63, sowie nach "Innenschacht (20)" in Spalte 10, 

Zeilen 56 und 59, eine Erweiterung in dem Sinn erfolgt 

ist, dal3 der geltende Anspruch 1 im Gegensatz zum er-

teilten Anspruch 4 auch soiche Ringschachtöfen umfal3t, in 

denen Ringschacht bzw. Innenschacht anderswo als "nahe 

ihrem oberen Ende" entsprechend beaufschlagbar sind bzw. 

mit der AbgasabfUhrung in Verbindung stehen. Jedenfalls 

insofern erweitert der geltende Anspruch 1 den Schutzbe-

reich des erteilten Patents und ist daher auf Grund von 

Artikel 123 (3) EPU nicht zu1ssig. 

Auf die Frage, ob Anspruch 1 bei forinaler Zulässigkeit den 

Erfordernissen der PatentfThigkeit genUgte, sowie auf die 

Gewhrbarkeit der AnsprUche 2 bis 5 braucht unter diesen 

Umstnden nicht eingegangen zu werden. Da Uber einen An-

trag nur als Ganzes entschieden werden kann, scheitert der 

Hauptantrag bereits aus formellen Grlinden. 
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3. Anders verh1t es sich mit den Patent•begehren gemL3 

Hilfsantrag. Anspruch 1 entspricht in seinem SchiuBteil 

nicht der fUr die formelle Unzulässigkeit von Anspruch 1 

maBgebenden, sondern wörtlich der erteilten Fassung. Die 

ArisprUche 2, 3 und 5 entsprechen den erteilten AnsprUchen 

6 und 7 bzw. 12, während sich Anspruch 4 im Hinblick auf 

den erteilten Anspruch 11 (vgl. Spalte 11, Zeilen 44 bis 

47) in Verbindung mit Spalte 9, Zeilen 56 bis 59, recht-

fertigt. Die AnsprUche gemB Hilfsantrag sind daher ins-

gesamt formell zu1ssig. 

4. Der Gegenstand des Patents betrifft gemi3 Hilfsantrag (auf 

den sich alles Folgende ausschliel3lich bezieht) einen 

Ringschachtofen gemi3 Oberbegriff des geltenden An-
spruchs 1. 

Ringschachtöfen dieser Art, wie sie in (4) bzw. (7) sowie 

in (8) beschrieben sind, haben sich in der Praxis bewährt. 

Soiche Ringschachtöfen, bei denen ein Rekuperator zum Vor-

wrmen der Verbrennungsluft vorgesehen ist, ergeben mit 

relativ hoher Leistung einen einwandfrei gebrannten Kalk. 

Der Rekuperator, der bei hochprozentigein Kalkstein vor-

gesehen sein muB, hat den Nachteil, daB die einzelnen, von 

den noch hei8en Rauchgasen durchströmten Rohre des Re-

kuperators zu Verstopfungen neigen. Die dann erforderliche 

Entfernung des Staubes ist nicht nur schwierig und ar-

beitsaufwendig, sondern die Rekuperatorrohre können dabei 

auch beschdigt werden (Spalte 1, Zeilen 28 bis 32, der 

Streitpatentschrjft). 

Bei Dokument (1) handelt es sich nach Ansicht der Kammer 

urn den am nchsten kommenderi Stand der Technik; denn dort 

ist bereits eine Regenerativschachtofenanordnung mit einem 

Innenschacht und einem hierzu konzentrischen, wenn auch 

aus einer Anzahl voneinander getrennter Einze1schchte 

a 



9 	 T20/84 

bestehenden Ringschacht bekannt, wobei eine Beschickungs-

einrichtung vorgesehen ist, die der Beschickung aller 

bzw. beider Schchte dient (Spalte 1, Zeilen 28 bis 30, 

und Spalte 3, Zeile 50, bis Spalte 4, Zeile 20). Beim 

Betrieb wird die Geb1se1uft abwechselnd dem inneren und 

den äuBeren Schchten zugefUhrt, und die Abgase werden 

entsprechend abwechselnd abgefUhrt (Spalte 4, Zeilen 21 

bis 33). Brennstoff wird jeweils denselben Schchten wie 

die Geb1se1uft zugefUhrt (Spalte 4, Zeilen 34 is 40). 

5. Demgegenflber liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, 

einen Ringschachtofen der genannten Art vorzuschlagen, der 

bei vereinfachtem, kostengUnstigerem Aufbau eine ver-

besserte BetriebsfUhrung gestattet. 

6. Zur Lösung dieser Aufgabe wird nach dem Streitpatent em 

Ringschachtofen der obengenannten Art mit folgender - ver-

einfacht dargesteliter - Merkinaiskombination bereitge-

stelit: 

(A) der (den Innenschacht bildende) Schachteinsatz ist 

oben offen; 

(B) die Beschickseinrichtung ist so ausgestaltet, daB sie 

das wahiweise Aufgeben des Brennguts in den Ring-

oder den Innenschacht ermöglicht, wobei sie zu diesem 

Zweck 

(C) in Form von vier SchUssein, einer Beschickungsglocke, 

einer Leitglocke und zwei Schleusenglocken im An-

spruchskennzeichen nher bezeichneter Art und 

Funktionsweise ausgebildet ist; 

(D) ein erster Teil der BrenngaszufUhrungen mUndet in den 

Ringschacht und ein zweiter Teil in den Innen-

schacht; 

(E) entsprechend den zwei Betriebszustnden des Ofens ist 

der Ringschacht mit Verbrennungsluft und Brenngas be- 
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aufschlagbar und steht der Innenschacht mit der Ab-

gasabfUhrung in Verbindung bzw. umgekehrt; wobei 

(F) die entsprechenden Zu- und AbfUhrungsleitungen je-

weils nahe dem oberen Ende des betreffenden Schachtes 

angeordnet sind. 

7. Da!3 gemB vorstehend zusammengefal3ter Merkmalskombination 

der Aufbau des patentgemi3en Ofens gegenUber demjenigen 

nach (1) vereinfacht und demgemäl3 kostengUnstiger ist, 

leuchtet angesichts der dortigen Unterteilung in vier ge-

trennte Schchte ein und 1st hier unstreitig. Die sach-

kundige BeschwerdefUhrerjn rumt selbst das Vorliegen 

elner verbesserten Betriebsführung em (vgl. Seite 2, Absatz 2, 

]tzterSatz, ihrer am 24. Oktober 1984 eingegangenen Em-

gabe). Die Aufgabe muI3 daher als glaubhaft gelöst gelteri. 

8. Obwohl aus (1) die anspruchsgemi3en Merkmale A (siehe Fi-

gur 1), B (siehe Spalte 3, Zeile 50, bis Spalte 4, Zeile 

20), D (siehe Figur 2 in Verbindung mit Spalte 4, Zeilen 

34 bis 40), E (siehe Spalte 4, zeilen 2s1 bis 40) und F 

(Siehe Figur 5 in Verbindung mit Figur 4 und Spalte 4, 

Zeilen 63, bis Spalte 5, Zeile 8) bereits in Verbindung 

miteinander für einen Ofen gemI3 Oberbegriff zu entnehmen 

sind, gilt das Gleiche nicht für Merkmal C. Der Gegenstand 

von Anspruch 1 1st demgemXB neu, was auch unbestritten 

1st. 

9. Dem gesainten Stand der Technik 1st auch kein Hinweis ZU 

entnehmen, daB die bestehende Aufgabe durch eine im Sinne 

von Merkmal C gestaltete Beschickungseinrichtung gelöst 

werden könne; denn ein Vorbild für eine dem Merkmal C 

entsprechende oder auch nur Shnliche Beschickungsein-

richtung 1st in keiner der zahireichen Entgegenhaltungen 

of fenbart; eine soiche kann also erst recht nicht gerade 

nn,,q 
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für die patentrn3ige Aufgabenlösung irn Rahmen der Gesaint- 

kombination der Merkrnale A bis F nahegelegen haben. 

Insbesondere offenbaren auch die Dokuinente (7) bis (9) 

kein Vorbild fUr die Beschickungseinreichtung gern13 Merk- 

mal C: In (7) wird hinsichtlich der Beschickungsein-

richtung nur kurz gesagt, sie könne von beliebiger Bauart 

sein und werde daher nicht gezeigt (Spalte 3, Zeilen 46 

bis 49, der entsprechenden Auálegeschrift). Gleiches gilt 

fUr (8) (vgl. Spalte 3, Zeilen 49 bis 52). In (9) schliel3- 

lich erwhnt lediglich Anspruch 9 "Em- und AuslaB-

öffnungen ... fUr ... Brenngut" (Spalte 8, Zeilen 60 bis 

62), ohne auf irgendwelche spezielle Beschickungsein-

richtungen einzugehen. 

Irn Ubrigen ist jedenfalls die Vorteilhaftigkeit eines ko-

hrenten Ringschachtes gegenUber dessen Unterteilung in 

rnehrere getrennte Schchte gernI3 (1) irn Sinn einer erheb-

lichen Vereinfachung zu gravierend, als dal3 der urn stan-

dige Verbesserung bernflhte Fachmann sie sich hätte entgehen 

lassen, falls es für ihn nahegelegen htte, daB sie irn 

Sinne des Merkrnals C durch die patentgernI3e Gestaltung der 

Beschickungseinrichtung errnöglicht werden kann. Dabei 

fällt auch ins Gewicht, daB von Auslegetag (Veröffent-

lichungsdaturn) von (1) bis zurn Priorittstag des Streit-

patents immerhin rnehr als zehn Jahre verstrichen sind, 

ohne daB augenscheinlich ein Fachmann auf diesen nach-

trglich so einfach erscheinenden Gedanken gekommen war. 

10. 	Nach alledern ergibt sich, daB die anmeldungsgemäfie Lehre 

als nicht naheliegend und daher auf erfinderischer Thtig-

keit beruhend anzusehen ist, und zwar unabhngig davon, ob 

sie irn Anspruch 1 oder dessen UnteransprUchen zurn Ausdruck 

kornint. 
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Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

2. Die Sache wird an die Vorinstanz zurUckverwiesen mit der 

Auflage, das europäische Patent in gendertem Uxnfang auf 

Grund der folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten: 

- 	Patentanspruch 1, wie am 16. August 1984 vorgelegt, 

mit der Xnderung gem!3 am 14. Juni 1985 eingegangenem 

Hilfsantrag sowie mit der Magabe, daB auf Seite 2, 

Zeile 4, "Beschickungsrauxn" durch "Beschickungsring-

raum" und an der Stelle entsprechend Spalte 10, Zeile 

54, erteilter Fassung "(18)" durch "(22)" sowie "(18, 

16)" durch "(18)" ersetzt werden; 

- 	Patentansprtiche 2 bis 5, eingegangen am 16. Au- 

gust 1984; 

- 	Beschreibungsseiten 1 und 3 bis 5, eingegangen am 

16. August 1984; 

- 	Beschreibungsseite 2, eingegangen am 1. Dezem- 

ber 1984; 

- 	Spalte 4, Zeile 55, bis Spalte 10, Zeile 3, erteilter 

Fassung des Streitpatents mit der MaBgabe, daB in 

Spalte 8, Zeile 40, "Ringschachtes" durch "Innen-

schachtes", in Spalte 9, Zeile 25, die Zahi "54" 

durch "56" sowie in Zeile 30 das Wort "vierte" durch 

"dritte" ersetzt werden. 

Der Geschäftsstellenbeamte 	 Der Vorsitzende 

- 	LA. Norman 	 K. Jahn 


